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Uwe Sch0n$nann Niedersächslerher Mlnlster
für tnnenr, Spon und lntegratlor

We Sie wlssen, habe ich m immer gegon eine p'uschare Beg0nstigung von ausreiseprflrchrigen
-, Ausländednnen und Ausl auegespr'chen, ohne dass die wicrrtige Frage der lnregrätion

dieser Personen, i der eigenständig€n sloherurrg des Lebcneunterhqlts, zurVoraussetzung elnes gemacht wlrd. Dies war dann auch der entsche)dende
Ansatz für die geseäiche lregelung: Eine erforgreiche wi(schaftfiche rntegratron soiltehonorien, eine in die sozialsysteme vermieden werden. Die bieher mlt dergesetzlichqn Regelung Ergeb niese zeigen, dass d ree e Voraue'etzung en erfürb a r waren
und yon nahezu 50 % der n auch erlülll werden, Hleran würde eine sehlichte undbedingungslose VerJ der gescklichen Regelung nichte ändErn, sondern die problematik
nur in die Zukunft

Wrslnd uns jedoch elnlg,
rrrüssen,

wlrJelzt gemeinsam zu elner dauerhaften Lösung getangen

Unabhänglges A ft) r g ut I nte g rte fte J u g e n cr I r c h e u n d H e n nw achsendo

- siehe Verteilerlisle -

Sehr geehrte Herren,

In dff Sitzung der lnnenrn

halten wlr verabredet, dass
Altfallregelung" erst nach
lst nun auch Gegenstand

Ein echter Fortschrlll unäre

zur Schule oggang€n sind

aufweJsen, elne

aL.Ol<Iober2000

und eenatoren der Länder und des Bundes ln Bremerhaven
Enhsche{dung Ober den Thernenkomplq,,Gese?liche

Bundestqgewahlgetroffen werden eollte. Die Frege der Verlängerung
Koal itl onsverh end I un g e n.

wenn wir gut inregrrerren Jugendrichen, die hrer eugewachsen und
eine enteprechende prognose firr ein Leben in Deulschland
Aufenthaltsperspe ktive geben.
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Die bisherige Regelung ln $lroo o des Aufenthaltsgeeetzee fff eln von den Eldern unabhänsigeq
Aufenthaltsrecht geht ins kbre, wellsle vorauEeetzt, dsss dle Eltern euErelgEn müssen, was sich
aus nahE liegenden crunoeq\ arE nrcht prakükaberensieeen hat, 

'r "rurtsrr' Y:ss vrt'tl

I

Die gegenwärtigen roantionfverhandlungen sollten dahergsnr.rtzt werden, eine dquerhafte
Blelberechtsregelung fur diefa Jugendllchcn und Heranwachsenden zu treffen, Durch elne
Ergdlnzung des $ 25 AufentFjaftsgesek um Einen weiteren Absatz könnle unter Bezugnehme aui
diE Vorausselzungen des $ fz a== Arrfenthaltsgesetzes elne solche Blelberechlsregelung
ausgestaltet werden. 
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Begonstigt wären: 
I

' Jugendllche, dle ces 
IS,, 

aber noch nlcht das 21. Lebsnsiahrvollendet haben,
' wenn ein gewöhnlichbrAufenthalt von I Jahfen in Deutsohland vorliegt,
- ein erfolgrelotrer Schr{rlOesuch von 0 Jahren Dauer nachgewieeen oder im Bundesgebiet ein

enerkanntor Schu labf ch lues erworben vyurde,

- elne gOnstige lntegrafionsprognose abgegeben werden kann,
Hinslchtlich der woiteren

verweisen,

Chance auf einen

haben.

Diese Regelung begitnetigt Jugendllchen unabhängig davon, ob ihre Eltern die chancen, die
die Altfallregelung lhnen g

Tä uschungeverhalten der

hat, genulzt hEbpn, lnsbesondere wird den Kindern das
nloht zugerechnet. Wenn sle volljährig eind, m0ssen alle

sonsllgen Vora usseEungen etne Aufenthaltserlaubnis vorliegen, lnsbesondEre musg durch
Vorlage eines Paseos dlo

Der Vorteil dieses Vorschl

S tlc{t tag konzipiert rarurde.

geklärt sein.

liegt auch darin, dass sle als dauerhafte Bleibereohlsregelung ohne

darf ich auf den in derAntage belgefOgten Vorschlag

es lst nlcht einzusahen, dass gut integrierte Jugendliche keine

Aufenthalt erhahen, wellderen Eltern den Stichtag yerpasst

EineVeränderung der lchen Regeln fOr die Eltern tst ln dlesem Zusarnmenhang niohl
notwendig. Eine aufentha Perepaktive erglbt slch ftir eie zunächst aus threr s(eltung ale
Eltern von blelbeberechtigte Minderjährigen und lm waiteren Verlauf bei erfolgreicher lntegration

VI

aug der Anwendung der allgemeinen Reg elun g en dee Aufent haltsrechts.



FolgercEelung zu g 104 a satz 5 Ai,ufe nthaltsgasetz

Aus den eingangs Gr0nden bin lch derAuffageung, dass eine echllchte Verlängeruog
dleser Regelung nicht in kommt, Vielmehr eollte die geeeEltohe Rcgetung in der
blsherigen Fassung blelben. Eswüre ein falgch€s Signal. die personengruppe, die am
01.01.2010 wird, erneut durch eino geseEliche Regelung zu begünstigen,
Vielmehr sollte eine L im Krele der lnnenmlnlster und -senaloren der LändEr irn Dezember
2009 gefunden werden.

lch schlqge deehalb vor, dle tMK einen BEschlues favet, daea der personenkreis, der am
01.01.201 0 wird, eineAufenthaltserlaubnle bls zurn 91.12.2010 erhält, wenn
festgeerelft wird, daes die

Lebensunterhalt zu kDnftig

Ausslcht beeteht, dass der Antragsteller setnen

Enrverbstätlg kelt elgenständlg sichert. Da mit e rhie tten

Ar.sländerinnen und
' 

dle sich -wehh auch bieher erFolgloe -'um Arbeit bomüht haben,
eine weitere Chance für dauerhaften Aufenthah. Dleeen können glo errelohen, wenn sie in
dEr Zeit eine aufnehnien, durch die ihr Lebensunterhalt nieht nur vorübeEehend
geslchert lst, Hlermlt wird

welter zu belasten.

die urepr0ngllche Zlelaeuung errelcht, d,le Sozlalsyoteme nlcht

lch vyärde mich sehr wenn melne VorschlÄge [hre Zustirnmung finden.

Mit ireundlichen Grtißen

Uwe Sch0nehann
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